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L10013 Gemeindeordnung Gemeindeaufsicht Gemeindehaushalt Niederösterreich

50/01 Gewerbeordnung

Norm

BauPolZuständigkeitsübertragung NÖ 2017 §1

GewO 1994 §2 Abs1 Z2

GewO 1994 §2 Abs4

Rechtssatz

Wenn sich eindeutig das Erscheinungsbild eines Gewerbebetriebes ergibt, spielt die Frage der Über- und

Unterordnung der gewerblichen Tätigkeit gegenüber der landwirtschaftlichen Urproduktion, die nach

unterschiedlichen Berechnungsmethoden erfolgen kann, keine Rolle (VwGH 3.7.2007, 2005/05/0253).
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